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2. Es besteht eia gesetzmäßiger 2usau»a©nb6mg zwischen 
den Taten und Aktionen des Täters und dom Eintreten 
dos kriminellen. Resultats.

3. Di© Gesetzmäßigkeit des Zusammenhanges zwischen der
Art und Weise der Begehung und Verschleierung der Straf
tat und den Spuren der Begehungswöiae bssw. der V@r- 
schloierungsiBQthode.

4. Die Gesetzmäßigkeit der Abhängigkeit der Wahl der Ba- 
gehungaweise und der Versohlaierungsiacthod© von kon
kreten Umständen objektiven und subjektiven Charakters.

5. Die Gesetzmäßigkeit der Entstehung eine» BeweisSysteme 
aus einzelnen Beweisen* aus Beweisketten, in denen je
der Beweis nicht isoliert» sondern in Verbindung mit 
anderen Beweisen existiert,

6. Die Gesetzmäßigkeiten des Verschwindens von Beweisen, 
jene Gesetzmäßigkeiten, denen der Prozeß der Vernich
tung von Beweisen untcrworf®« ist» Gesetzmäßigkeiten 
aus der Schlußphase des Viderapiegelungaprozosses.

Weiterhin verweist BBI.JLIH nachdrücklich auf di© Gesetz
mäßigkeiten psychischer Prozesse» di@ es in der taohekiati- 
schon Arbeit stets z« beachten gilt. Darauf wird in den 
folgenden Abschnitten dieser Arbeit noch ©ingegangen.

Da der Praxisbezug der BEUCtN'sehen Gesetze bei der Beweis
mittels Ich© rung im Untersuchungshaft vollzog dos MfS nicht 
unmittelbar auf der Hand liegt, sollen einige kurze Er
läuterungen folgen.

Die Gesetzmäßigkeiten 1. bis 4. heben das beständige Moment 
hervor, Sie sind u. a. di© Ursache für di© bereits ange
führte Wiederholung von Yeratockvariant®« bezogen auf 
große Grundgesaiatheiten.


